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Text 

Zuwendungen 

§ 24. (1) Die Zuwendungen erfolgen nach Maßgabe der Fondsmittel in Form von Geldleistungen 
entsprechend den vom Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen nach Anhörung des 
Bundesbehindertenbeirates erlassenen Richtlinien. Diese Richtlinien haben sowohl im 
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen als auch im Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen zur Einsichtnahme aufzuliegen. 

(2) Diese Richtlinien haben insbesondere nähere Bestimmungen über die Voraussetzungen, unter 
denen Hilfen gewährt werden können, sowie über Art und Höhe der Zuwendungen zu enthalten. 
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